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Ein «Büwo»-Leser fragt:
«Vor kurzer Zeit habe ich ein teures Auto 
gekauft. Leider hat es diverse Mängel, die 
auf den ersten Blick nicht erkennbar wa-
ren. Zudem glaube ich, dass das Fahrzeug 
einen Unfallschaden hat. Ich habe dies ge-
rügt, der Verkäufer bestreitet aber alle 
Mängel. Eine einvernehmliche Lösung ist 
unmöglich. Wegen des Minderwerts des 
Autos will ich gegen den Verkäufer kla-
gen, doch mit welchen Kosten muss ich 
rechnen?»
Vorab ist zu erwähnen, dass in der Regel 
vor einem Gerichts- ein Schlichtungsver-
fahren stattfindet, wo eine gemeinsame 
Lösung gesucht wird. Die Kostenregelun-
gen ergeben sich aus den Gesetzen zum 
sogenannten Verfahrensrecht. Sie unter-
scheiden sich je nachdem, ob es sich um 
ein Straf-, ein Zivil- oder um ein Verwal-
tungsverfahren handelt.
Vorliegend handelt es sich um eine zivil-
rechtliche Angelegenheit, nämlich um den 
Streit aus einem Kaufvertrag für ein Auto. 
Damit kommt die Zivilprozessordnung 
(ZPO) zur Anwendung. Die ZPO regelt, was 
zu den Prozesskosten gehört, und wer  

diese zu tragen hat. Zu den Prozesskosten 
gehören die Gerichtskosten und die Partei-
entschädigung. Bestandteile der Gerichts-
kosten sind im Wesentlichen die Pauschale 
für die Gerichtsverfahren und die Kosten 
für die Beweisführung. Zur Parteientschä-
digung gehört namentlich der Aufwand 
einer berufsmässigen Vertretung, also üb-
licherweise eines Anwaltes. 
Das Gericht verlangt vom Kläger norma-
lerweise einen Vorschuss in der Höhe der 
mutmasslichen Gerichtskosten. Je nach 
Art des Streites kann es sich um einen Be-
trag von mehreren Tausend Franken han-
deln. Der Kostenrahmen richtet sich nach 
den kantonalen Gesetzen. Das Gericht ent-
scheidet in der Regel erst mit dem Endent-
scheid, wie die Prozesskosten verteilt 
werden. Grundsätzlich gilt, dass die unter-
liegende Partei die Kosten zu tragen hat. 
Ihre Frage kann deshalb wie folgt be-
antwortet werden: In einem ersten Schritt  
haben Sie als Kläger die mutmasslichen 
Gerichtskosten vorzuschiessen. Lassen Sie 
sich von einem Anwalt vertreten, so kom-
men dessen Kosten hinzu. Gewinnen Sie 
das Gerichtsverfahren, so muss Ihnen die 

unterliegende Gegenpartei die Gerichts-
kosten erstatten und eine Parteientschädi-
gung ausrichten. Das Risiko, dass die 
Gegenpartei nicht zahlen will oder kann, 
tragen Sie. Unterliegen Sie aber im Pro-
zess, so müssen Sie, sofern die Gegenpar-
tei anwaltlich vertreten ist, nebst den be-
reits bezahlten Kosten auch eine 
Parteientschädigung entrichten.
Als Fazit ist festzuhalten, dass ein erheb-
liches Kostenrisiko bestehen kann. Daher 
ist vor Einleitung eines Prozesses eine 
sorgfältige Prüfung der Erfolgschancen 
vorzunehmen. Allenfalls übernimmt eine 
bestehende Rechtsschutzversicherung die 
Kosten. Personen, die nicht über die er-
forderlichen Mittel verfügen, können ein 
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege 
stellen, wenn das Rechtsbegehren nicht 
als aussichtslos erscheint. Die Prozessfüh-
rung ist dann aber nicht «gratis». Die 
Kosten werden vorgeschossen; sobald 
man dazu in der Lage ist, sind die bezahl-
ten Gelder zurückzuerstatten.
Diese Kostenregeln (vor allem bezüglich 
Gerichtskostenvorschuss) stellen erhebli-
che Zutrittsschranken zu einem Gericht 
dar. Die National- und Ständeräte diskutie-
ren deshalb über eine Gesetzesänderung. 
Ziel ist es, dass der Zugang zum Recht ins-
besondere für Personen des Mittelstandes 
verbessert wird.

Genaue Prüfung nötig: Ein Prozess kann hohe 
Kosten verursachen.
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